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Gesetzesbestimmungen zu  
verbotenen Handlungen im  
Pferdesport  Stand am 1. Januar 2014

Tierschutzverordnung

1.1 Bestimmungen für alle Tiere

Art. 16 Verbotene Handlungen bei allen Tierarten
1 Das Misshandeln, Vernachlässigen oder unnötige Überanstrengen von Tieren ist verboten.
2 Namentlich sind verboten:

a.  … (betrifft nicht Pferde)

b.  das Schlagen von Tieren auf Augen oder Geschlechtsteile und das Brechen oder Quetschen 
des Schwanzes;

c.  … (betrifft nicht Pferde)

d.  … (betrifft nicht Pferde)

e.  … (betrifft nicht Pferde)

f.  … (betrifft nicht Pferde)
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g.  das Verabreichen von Stoffen und Erzeugnissen zum Zweck der Leistungsbeeinflussung oder 
der Änderung der äusseren Erscheinung, wenn dadurch die Gesundheit oder das Wohlerge-
hen der Tiere beeinträchtigt werden;

h.  das Teilnehmen an Wettbewerben und sportlichen Anlässen mit Tieren, bei denen Stoffe 
oder Erzeugnisse eingesetzt werden, die nach den für die Sportverbände massgebenden 
Listen oder nach der vom BLV in einer Verordnung festgelegten Liste verboten sind;

i.  das Vornehmen oder Unterlassen von Handlungen am Tier im Hinblick auf Ausstellungen, 
wenn dadurch dem Tier Schmerzen oder Schäden zufügt werden oder sein Wohlergehen auf 
andere Weise beeinträchtigt wird;

j.  … (betrifft nicht Pferde)

k.  … (betrifft nicht Pferde)

l.  … (betrifft nicht Pferde)

m. das Verwenden von Zaunsystemen, die über ein Empfängergerät am Körper des Tieres elek-
trisierend wirken.

3 Die kantonale Behörde kann die Veranstalterinnen und Veranstalter von Wettbewerben und sport-
lichen Wettkämpfen dazu verpflichten, Dopingkontrollen bei den Tieren durchzuführen, oder beim 
nationalen Sportverband beantragen, dass solche Kontrollen durchgeführt werden. Die Kosten ge-
hen zu Lasten der Veranstalterinnen und Veranstalter.

1.2 Spezielle Bestimmungen für Pferde

Art. 21 Verbotene Handlungen bei Pferden
Bei Pferden sind zudem verboten:

a.  das Coupieren der Schwanzrübe;

b.  das Erzeugen einer unnatürlichen Hufstellung, das Verwenden schädlicher Hufbeschläge 
und das Anbringen von Gewichten im Hufbereich;

c.  das Antreiben oder Bestrafen mit elektrisierenden Geräten, wie stromführenden Sporen, 
Gerten oder Viehtreibern;

d.  der sportliche Einsatz von Pferden mit durchtrennten oder unempfindlich gemachten Bein-
nerven, mit überempfindlich gemachter Haut an den Gliedmassen oder mit an den Glied-
massen angebrachten schmerzverursachenden Hilfsmitteln;

e.  das Entfernen der Tasthaare;

f.  das Anbinden der Zunge;
g.  das Barren; 
h.  Methoden, mit denen eine Überdehnung des Pferdehalses oder -rückens bewirkt wird («Roll-

kur»)

Herausgeber: 
Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, Postfach, 4018 Basel,  
Tel. 061 365 99 99, Fax 061 365 99 90, Postkonto 40-33680-3,  
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Dieses und weitere Merkblätter stehen unter  
www.tierschutz.com/publikationen/pferde/ zum Download bereit.
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